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TEIL B - T E X T 
 
ZUR SATZUNG ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 37 DER STADT DASSOW 
FÜR DEN BEREICH TRAVEMÜNDER WEG  
 
I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN  

 
1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
 

ALLGEMEINES WOHNGEBIET  
(§ 4 BauNVO, § 1 Abs. 5, 6 und 9 BauNVO) 
 

1.1 In dem allgemeinen Wohngebiet sind folgende Nutzungen allgemein zulässig:  
- Wohngebäude, 
- die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und 

Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe, 
- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 

Zwecke. 
 

1.2 In dem allgemeinen Wohngebiet sind die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nach 
§ 4 Abs. 3 BauNVO 

- Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
- sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 
- Anlagen für Verwaltungen, 
- Gartenbaubetriebe und 
- Tankstellen  

gemäß § 1 Abs. 6 Ziffer 1 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes und somit 
ausgeschlossen. 

 
1.3 In dem festgesetzten allgemeinen Wohngebiet sind Räume oder Gebäude, die einem 

ständig wechselnden Kreis von Gästen gegen Entgelt vorübergehend zur Unterkunft 
zur Verfügung gestellt werden und die zur Begründung einer eigenen Häuslichkeit 
geeignet und bestimmt sind (Ferienwohnungen im Sinne des § 13a Satz 2 BauVNO), 
unzulässig. 
 

2. MAß DER BAULICHEN NUTZUNG 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 - 19 BauNVO) 
 

2.1 Grundflächenzahl 
Die zulässige Grundfläche (GRZ 0,3) darf durch die in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO 
bezeichneten Anlagen bis zu 50 von Hundert überschritten werden. 
 

2.2 Höhe der baulichen Anlagen 
2.2.1 Die Traufhöhe ist das Maß zwischen dem unteren Bezugspunkt und dem Schnittpunkt 

der Dachhaut mit dem aufstrebenden traufseitigen Mauerwerk. Die festgesetzte 
Traufhöhe gilt nicht für Traufen von Dachaufbauten und -einschnitten sowie für 
Nebengiebel bei Hauptgebäuden.  

 
2.2.2 Die Firsthöhe ist das Maß zwischen dem unteren Bezugspunkt und dem obersten 

Abschluss der Dachhaut (First), also dem Schnittpunkt der Dachaußenhautflächen.  
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2.2.3 Die maximal zulässige Firsthöhe darf durch technische Aufbauten, Schornsteine, 
Lüftungsrohre und Antennenanlagen bis zu einer Höhe von 0,50 m überschritten 
werden. 
 

2.2.4 Als unterer Bezugspunkt gilt der in der Planzeichnung festgesetzte 
Höhenbezugspunkt. 
 

3. STELLUNG BAULICHER ANLAGEN 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 
 
Die in der Planzeichnung festgesetzte Hauptfristrichtung gilt nur für den Hauptfirst der 
Hauptgebäude.  
 

4.  GRÖßE DER BAUGRUNDSTÜCKE 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB) 
 

In dem festgesetzten allgemeinen Wohngebiet darf die Größe der Baugrundstücke 
500 m² nicht unterschreiten.  

 
5. GARAGEN, ÜBERDACHTE STELLPLÄTZE, STELLPLÄTZE UND NEBENANLAGEN 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, § 12 Abs. 6 und § 14 Abs. 1 BauNVO, § 23 Abs. 5 
BauNVO) 
 

5.1 Garagen, überdachte Stellplätze, Stellplätze und Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 1 
BauNVO sind zwischen straßenseitiger Baugrenze und der Straßenbegrenzungslinie 
unzulässig. Diese Festsetzung gilt nicht für: 
- Zugänge und Zufahrten zu den Grundstücken, 
- Einfriedungen, 
- eingefriedete Standorte für Abfallbehälter. 

 
5.2 Zum Schutz der gemäß § 18 NatSchAG M-V geschützten Einzelbäume sind Garagen, 

Stellplätze und Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 1 BauNVO nur außerhalb des 
Wurzelschutzbereiches (Kronentraufe zuzüglich 1,50 m) der geschützten Bäume 
zulässig. Die Darstellung des Wurzelschutzbereiches erfolgt in der Planzeichnung. 

 
6. HÖCHSTZULÄSSIGE ZAHL DER WOHNUNGEN IN WOHNGEBÄUDEN 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 

 
Innerhalb des festgesetzten allgemeinen Wohngebietes wird die Zahl der Wohnungen 
auf zwei Wohnungen je Wohngebäude (Einzelhaus) beschränkt. 
 
 

II.  ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 
(§ 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 86 Abs. 1 und 3 LBauO M-V) 

 
1. ANFORDERUNGEN AN DIE ÄUßERE GESTALTUNG BAULICHER ANLAGEN  

(§ 86 Abs. 1 Nr. 1 LBauO M-V)  
 

DÄCHER 
Innerhalb des festgesetzten allgemeinen Wohngebietes sind für die Hauptbaukörper 
Dachneigungen von 25° bis 45° zulässig. Die festgesetzte Dachneigung bezieht sich 
nur auf das Hauptdach der Hauptgebäude.  
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2.  ZAHL, GRÖßE UND BESCHAFFENHEIT DER STELLPLÄTZE  
(§86 Abs. 1 Nr. 4 LBauO M-V) 

 
Innerhalb des Plangebietes sind je Wohnung mindestens zwei PKW-Stellplätze auf 
dem Grundstück zu errichten. Garagen und Carports sind auf die Anzahl der 
Stellplätze anzurechnen. 
 

3. GESTALTUNG DER PLÄTZE FÜR BEWEGLICHE ABFALLBEHÄLTER UND DER 
UNBEBAUTEN FLÄCHEN DER BEBAUTEN GRUNDSTÜCKE SOWIE ART, 
GESTALTUNG UND HÖHE DER EINFRIEDUNGEN 
(§ 86 Abs. 1 Nr. 5 LBauO M-V)  
 

3.1 EINFRIEDUNGEN 
Einfriedungen zu den vorhandenen öffentlichen Verkehrsflächen (Hinterweg und 
Travemünder Weg) sind nur bis zu einer Höhe von max. 1,20 m zulässig. Im Bereich 
von Straßeneinmündungen sind Einfriedungen nur bis zu einer Höhe von max. 
0,80 m zulässig. 
 

3.2 ABFALLBEHÄLTER 
Innerhalb des Plangebietes sind Abfallbehälter und Mülltonnen auf dem eigenen 
Grundstück unterzubringen. Standplätze für Abfallbehälter und Mülltonnen, die vom 
öffentlichen Straßenraum einsehbar sind, sind durch Einhausung, 
Sichtschutzelemente oder Eingrünung mit Hecken aus Laubgehölzen dauerhaft, der 
Sicht zu entziehen.  
 
 

III. GRÜNORDNERISCHE FESTSETZUNGEN  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, Nr. 25a BauGB) 

 
1. FLÄCHEN ODER MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR 

ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
 

1.1 Maßnahmen zur Oberflächengestaltung 
1.1.1 Flächenhafte Stein-, Kies-, Split- und Schottergärten oder Steinbeete sind unzulässig. 

Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind, soweit diese Flächen nicht für eine 
andere zulässige Nutzung benötigt werden, mit offenem oder bewachsenem Boden als 
Grünflächen anzulegen und zu unterhalten. 

 
1.1.2 Das auf den Baugrundstücken anfallende Niederschlagswasser ist auf 

Vegetationsflächen oder in Sickeranlagen auf den Grundstücken selbst zu versickern. 
 
1.1.3 Auf den Baugrundstücken sind die Befestigungen von Wegen, Zufahrten und 

Stellplätzen in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau herzustellen. Wasser- und 
Luftdurchlässigkeit wesentlich mindernde Befestigungen wie Betonunterbau, 
Fugenverguss, Asphaltierungen und Betonierungen sind unzulässig. 

 
2. ANPFLANZEN VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND SONSTIGEN 

BEPFLANZUNGEN 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 

 
Auf den Baugrundstücken ist je angefangene 500 m² Baugrundstücksfläche 
mindestens ein Obstbaum der Pflanzqualität Niederstamm/Halbstamm StU 6 cm, 
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2 x verpflanzt ohne Ballen als Mindestqualität zu pflanzen und bei Abgang gleichwertig 
zu ersetzen. 
 

3. BINDUNGEN FÜR BEPFLANZUNGEN UND FÜR DIE ERHALTUNG VON BÄUMEN, 
STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 
 
Die zum Erhalt festgesetzten Bäume sind dauerhaft zu erhalten, zu pflegen und bei 
Abgang gleichartig zu ersetzen. Es sind ausschließlich heimische standortgerechte 
Bäume zu verwenden. 
 

IV. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN 
 

1. BAU- UND KULTURDENKMALE/ BODENDENKMALE 
 
Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Plangebiet keine Bau- und 
Kulturdenkmale sowie Bodendenkmale bekannt.  
Für Bodendenkmale, die bei Erdarbeiten zufällig neu entdeckt werden, gelten die 
Bestimmungen des § 11 DSchG M-V. In diesem Fall ist die untere Denkmal-
schutzbehörde unverzüglich zu benachrichtigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis 
zum Eintreffen eines Mitarbeiters oder Beauftragten des Landesamtes für Kultur und 
Denkmalpflege in unverändertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich sind hierfür der 
Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen, die 
den Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt fünf Werktage nach Zugang 
der Anzeige. 
 
 

V. HINWEISE OHNE NORMCHARAKTER 
 

1. BODENSCHUTZ 
 
Der Grundstückseigentümer und der Inhaber der tatsächlichen Gewalt über ein 
Grundstück sowie die weiteren in § 4 Abs. 3 und 6 des Bundesbodenschutzgesetzes 
genannten Personen sind verpflichtet konkrete Anhaltspunkte dafür, dass eine 
schädliche Bodenveränderung oder Altlast vorliegt, unverzüglich der zuständigen 
unteren Bodenschutzbehörde mitzuteilen. Diese Pflicht gilt bei Baumaßnahmen, 
Baugrunduntersuchungen oder ähnlichen Einwirkungen auf den Boden und den 
Untergrund zusätzlich für die Bauherren und die von ihnen mit der Durchführung dieser 
Tätigkeiten Beauftragten, Schadensgutachter, Sachverständige und 
Untersuchungsstellen.  
Werden schädliche Bodenveränderungen oder Altlasten im Sinne des Bundes-
Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) festgestellt, sind die Grundstückseigentümer in 
Grundlage von § 2 des Gesetzes zum Schutz des Bodens im Land Mecklenburg – 
Vorpommern [Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) M-V] verpflichtet, den unteren 
Bodenschutzbehörden der Landkreise und kreisfreien Städte hierüber Mitteilung zu 
machen.  
 
Bei allen Maßnahmen ist Vorsorge zu treffen, dass schädliche Bodeneinwirkungen, 
welche eine Verschmutzung, unnötige Vermischung oder Veränderung des Bodens, 
Verlust von Oberboden, Verdichtung oder Erosion hervorrufen können, vermieden 
werden. 
Sollte bei den Baumaßnahmen verunreinigter Boden oder Altablagerungen (Hausmüll, 
gewerbliche Abfälle, Bauschutt etc.) angetroffen werden, so sind diese Abfälle vom 
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Abfallbesitzer bzw. vom Grundstückseigentümer einer ordnungsgemäßen Entsorgung 
zuzuführen. Diese Abfälle dürfen nicht zur erneuten Bodenverfüllung genutzt werden.  
 

2. MUNITIONSFUNDE 
 
Munitionsfunde sind nicht auszuschließen. Konkrete und aktuelle Angaben über die 
Kampfmittelbelastung (Kampfmittelbelastungsauskunft) für das Plangebiet sind 
gebührenpflichtig beim Munitionsbergungsdienst des Landesamtes für zentrale 
Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz M-V, Graf-York-Str. 
6, 19061 Schwerin, zu erhalten. Ein Auskunftsersuchen wird rechtzeitig vor Baubeginn 
empfohlen. Auf der Homepage www.brand-kats-mv.de ist unter 
„Munitionsbergungsdienst“ das Antragsformular sowie ein Merkblatt über die 
notwendigen Angaben zu finden. 
 

3. ARTENSCHUTZRECHTLICHE BELANGE  
 
Auf die Anwendung der unmittelbar geltenden artenschutzrechtlichen Regelungen des 
Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG), insbesondere auf die Vorschriften für 
besonders geschützte und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten nach §§ 44 ff. 
BNatSchG vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542) in der jeweils geltenden Fassung wird 
hingewiesen. 
 
Minimierungs- und Vermeidungsmaßnahmen  
 
Brutvögel 
Um den Verbotstatbestand der Tötung gemäß § 44 Absatz 1 BNatSchG zu vermeiden, 
soll die Beräumung der Freiflächen im Zeitraum vom 01. Oktober bis zum letzten Tag 
im Februar (28./29. Februar) erfolgen. Ein Beginn der Bautätigkeiten außerhalb der 
dieser Zeit bedarf gesonderter Nachweise, dass die artenschutzrechtlichen 
Bestimmungen des § 44 Abs. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes eingehalten werden. 
Der Nachweis, dass keine geschützten Tierarten vorkommen bzw. erheblich 
beeinträchtigt werden, ist dann durch den Bauherren/ Vorhabenträger der zuständigen 
Naturschutzbehörde rechtzeitig vor Beginn der Baumaßnahme vorzulegen. 
 
Reptilien und Amphibien 
Um den Verbotstatbestand der Tötung für die Artengruppen Reptilien und Amphibien 
gemäß § 44 Absatz 1 BNatSchG zu vermeiden, ist bei Erdarbeiten darauf zu achten, 
dass steile Böschungen vermieden werden bzw. die Gräben und Gruben 
schnellstmöglich zu verschließen sind und vorher eventuell hereingefallene Tiere 
(Amphibien, Reptilien usw.) aus den Gräben und Gruben zu entfernen sind. 
 
Gehölzschnitt und Gehölzbeseitigung 
Der Schnitt oder die Beseitigung von Gehölzen darf gemäß § 39 Abs. 5 Nr. 2 des 
Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) nur im Zeitraum vom 01. Oktober bis zum 
letzten Tag im Februar durchgeführt werden; in einem anderen Zeitraum sind nur 
schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen 
oder zur Gesunderhaltung von Bäumen zulässig. Ausnahmen außerhalb dieser Zeit 
sind nur zulässig, sofern der gutachterliche Nachweis durch den Verursacher erbracht 
wird, dass die artenschutzrechtlichen Bestimmungen des § 44 Abs. 1 BNatSchG 
eingehalten werden. Der Nachweis, dass keine geschützten Tierarten (z.B. Brutvögel, 
Fledermäuse) vorkommen bzw. erheblich beeinträchtigt werden, ist durch den 
Verursacher der zuständigen Naturschutzbehörde rechtzeitig vor Beginn der 
Baumaßnahme vorzulegen. 

http://www.brand-kats-mv.de/
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4. LAGENETZ DES VERMESSUNGSWESENS 
 
Aufnahme- und Sicherungspunkte des Lagenetzes sind dauerhaft zu erhalten. Bei 
Beschädigungen oder Verlust der Punkte ist der Verursacher verpflichtet, sie auf 
eigene Kosten durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur oder durch das 
Kataster- und Vermessungsamt wiederherstellen zu lassen. 
 


